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Jit. 13 Süttftv. fdjtotij. („aWciftctblatt") 12?

gefeßgebuttg, jur Regelung beS ©ubntiffionSwefenS u. a. tit.
unb oerbreitet fieß au§füt)rtic£) übet bie SöirtfcßaftSpolitiE
"nb bie roirtfcßaftlicßen SJlaßnaßmen.

Scßrocijerifcßer ©erocrfieuerbanb. ®ie 3 a t> x e §

ö erf am m lung beS ©cßweijerifcßen ©etoerbeoerbanbeS
in $ ß a Infi I, am 20. $uni, roar oon 236 ^Delegierten
aitS 136 ©eftionen befucßt. ®a3 fcßroeijerifcße ißolES*

toirtfcßaftSbepartement itttb 13 KantonSregierungen liefen
fief) oertreten. Unter bent 93orfiß oon Stationalrat ®r.
Sfcßtttiti (23ern) murbett bie gefcßäftticßen SraEtattben
tafcß abgemicfelt. 2113 näcßfter 93erfammIungSort tourbe
unter fünf S3ewerbern ©ßur geroäßtt, unb baS SraEtait*
bum Obligatorium ber ,,©eroerbe=3eitung" oerfeßobett.
®ie 23eitrag3pflicßt ber ©eftionen tourbe unt 100 "/o er=

ßößt. Stuf baS Referat oott ®r. ©agianitt, ^räfibent
beS ©cßweijerifcßen S3aumeifteroerbanbeS, foil bent ^en=
tratoorftanb 23ollntacßt erteilt werben, ju ben SRaßnaßmeti
beS S3uttbe3 uttb ber Kantone jur 33eßebuitg ber 2lrbeit3=
lofigfeit unb SJefätnpfuttg ber SBoßtiungSnot ©tellung
ju nehmen. ®ie Regelung beS ©ubttiiffionSroefcnS buvcß
bett SSttttb geßt ttacï; einem SHeferat oott Stationolrat
©cß inner einer befriebigettbett Löfung entgegen. ©efre=
tär Krebs berichtete über bett ©tanb ber ©etoerbegefetj*
gebung unb über bie Verausgabe eitteS $aßrbttcß3 für
VnubtoerE ttttb ©enterbe. ®ie SSerfammtung ftimmte ju.
©egen bie ©ittfüßrung ber 48*©tuttbenroocße in ben @e=

toerben fotl entfliehen opponiert werben. ®ie an ber
23aSfer ®elegiertetioerfainmlutig bieSbejüglicß gefaßte 9te=

folution tourbe beftätigt. ®ie preiSgeErönten ©ntmürfe
für ein SJteifterbiplom toerbett als ungenügettb befunbett,
uttb eS foil ein Küttfiler mit einem neuen ©ntwurf beauf«

tragt toerbett.
®ireftor Kurer ein intereffanteS Referat über

bie SBieberbelebung beS $reiiibenoerfeßr3. ®er ©eroerbe=
oerbattb wirb bieSbejüglicße SJlaßnaßmen energifcß unten
ftüßen. ®ie Sätigfeit ber ßentratteituug itt ©aeßen 3"U=
tarifreoifiou rottrbe ttaeß einem Referat oott ©eEretär
©aleajji gutgeheißen. SRegierungSrat SDobter (3üridE))
befpraeß in tätigerem SSotitm bie fünftige SBirtfcßaftS*
potitif beS SRittelftanbeS. Stach bierftünbigen SSerßünb»

tinigett Eontite bie fruchtbringettbe Saguttg gefchtoffen
toerben.

Hu$$tellun0$we$en.
©ine ©eroerbcauSftcllung in Lujcrtt. Sltt ber ootn

©etoerbeoerbattb bet ©tabt Lujertt einberufenen S$er=

faittinluitg jur 93efpred^ung ber $rage ber SBeranftattung
einer ©ewerbeauSftellung in Lujern nahmen 23ertreter
beS SlegieruitgSrateS, beS ©tabtrateS uttb eine große
3aItt oott ©enterbe-- uttb £mnbettreibenben uttb 3nbu=
ftrietten auS ©tabt unb Kantott teil.

®ie SSerfammtung entfrfjieb fieß fojufagett einftimmig
prinzipiell für bie ®urchführung einer jentralfcßroei=
jerifeßen ©ewerbeauSftellung, unb jtoar foil fie,
ba bas Qaßr 1921 bafür tiicfjt güttftig erfdßeint, ju ber
3eit erfolgen, ba bie roirtfdßaftlidßen 93erßättniffe ißr ©e=

littgett garantieren. 9Rit ber ®urdßfüßrung tourbe ber
ftäbtifeße ©etoerbeoerbattb betraut, ber ja aueß bie $ni=
liatioe bajtt ergriffen hat.

©eroerbcnuSftellung ©cßünenrocrb. ®er V'gnb»
werfen unb ©etoerbeoerbattb ßat befeßtoffen, ttäcßfteS

ftrüßjaßr eine ©etoerbeauSftelluug ju oernnftatten.

©ine ÎÇreiiimtcr ©emerbcauSftellung. ®er Vattb=
toerfer* uttb ©etoerbeoerein SBoßlett befeßtoß bie S3er=

anftaltuitg einer ftreiämter ©emerbeauSftelluttg im font*
utettbett 3aßre in SlttSficßt ju neßnten. 3"r ®urcßfüß=
rung wirb ßereitS eine rege Sätigfeit entfaltet, um bie
SJiitarbeit oott Vattbel uttb ©etoerbe unb ber gefamten

Söeoölferuttg ju getoinnen. Sin einer günftigen 2luf=
naßtite ift in ber aufftrebenben unb inbuftriell gut florie»
renben SRetropole ber ©troßinbuftrie nidßt ju jroeifeln.
Qn bett näcßften Sagen roirb eine außerorbentlidße ©ene«

raloerfamntlung beS «rfer= unb ©emerbeoereinS
einberufen, bie barüber ju entfeßeiben ßat.

BreHMMterUbOeriorfluiig.
3ur Koljlenuerforgung teilt baS 31 tut für 93rentt

ftoffoerforgung beS KantonS 3äricß mit : ®ie
SluSficßten für S3ejüge oott VauSbranbfoßlen auS beut
©aargebiet, ber Slußr, unb auS Belgien fittb immer noeß
feßr unbeftiebigettb. Slantentlicß unfer Vauptßeijmate*
rial, ber fRußrfofS, bleibt fo äiemiieß auS. Sladßbettt
mir unS mäßrenb ber KriegSjaßre leiblicß bureßfeßlagett
fontitett, ßat eS nun, gaeß griebenSfdßluß, beniKnfdßein,
noeß meit fcßlitnttter ju werben. @S mar itidßt möglicß,
baS attt 31. ®ejentber' 1919 abgelaufene beutfcß=fcßtuei=
Serifrfje SßirtfcßaftSabEontmen ju erneuern ; allerbingS be=

fteßett Vuffuuug«"/ bie eine balbige ©rnetterung erroarten
iaffen. ®ie im günftigften f^alle ttoeß auf bie jttfünf=
tige Vei^eit jtt erroartenben Lieferungen werben jebodß
fatttti intftanbe fein, unfere Lage merfließ ju oerbeffetn.
3n erfter Linie roirb barttaeß ju traeßten fein, baß bie
Lieferungen oon Unioroïkifetten enblidß roieber attfge-
ttoittttten werben, naeßbent bie 3"f«ßren in biefent 3lr=
tifet feit ©nbe leßten 3aßreS gänjticß aufgeßört ßaben.

®ie feßroeijerifeße Koßlengettoffenfcßaft mußte, ge=

jwungen burdß bie Sterßältniffe, ©iitEüufe auS überfee=
ifeßen i|3robuEtiottSgebieten abfeßließen. SBir fteßen beS=

ßatb ttetterbittgS cor ber Satfacße, baß uns Slmenifa
bett V«uptteil ber Koßten für baS laufenbe Vs'iiißr lir=
fern wirb, wie bieS aueß letjteS ber gall war.
®a auf KofSjufußreti tti^t beftimmt geredßnet werben
fantt, ift ber jurjeit in größern ©enbungen eintreffenbe
anterifattifeße Stntßrajit als geeignetfter 93rentt=
ftoff an ©teile oon Kot'S ju bewerten. 2Bir eradßteti eS

beSßalb als angezeigt, ben 23erbraucßertt oott Vau§branb=
Eoßlen einige Begleitungen in bejug auf bie SSerwett-
buttg biefer, für uttS oollftänbig neuen amerif'anifcßen
Koßtenforte, ju geben. SBie fdßott .fo oft, müffen wir
aueß auf biefent ©ebiete „umlernen" unb bie 93ebiettung
uttferer Vei^iutitßlungen bett oorßanbetten Koßlen att=
paffen. ®er attteriEanifdße Slntßrajit eignet fieß befou=
berS iur Neuerung itt 3«"ltulßeiiung§«ntagen
unb gewößnticßen ®auerbrattbofen. @r ift
feßwerer unb ßärter als Slntßrajit auS Belgien unb @ng=
ianb unb brennt weniger leießt an als biefe ©orten.
@S ift ju empfeßlen: 1. 93eim Sfnfeuern mit V<Kj nießt
jtt fparett unb oor ©infeßütten beS Slntßrajits eoentuell
noeß Sorf jujulegen. 2. @S ift für guten 3ug ju for--
gen, bis ber- Slntßrajit rießtig in S3raub ift. 3. 93efttt=
bet fieß bie Slntßrajitfüllung in 33ranb, fo Eann oßtte
©efaßr, baß baS fetter auSgeßt, bie Luftjufußr toäßrenb
längerer 3eit abgefperrt toerben, baS ßeißt bie Slfcßero
türe bießt gefcßloffett werben. ®er attteriEanifdße 3ltt=

tßrajit hinterläßt itt ber Sieget Eeine ©cßlacEen, ßinge=

gett bisweilen nodß nid;t bureßgebrannte ©tücEe. ®iefe
jeigett einen liberjug oon weißtidßer ober gelbticßer Stfcße
unb taffen fidß juttt Seil wieber oerwenben. ®er attteri»
Eanifcße Slntßrajit Eann audß in gewößnlidßen 3i'»*
titeröfett oerwenbet werben, atn oorteilßafteften in
Eleitter Körnung. Slucß ßiet ift beim Slnfeuern guter
3ug nottoenbig. Söicßttg ift, baß bie ©dßicßtßöße bau^
ernb auf ntinbeftenS 20—30 cm geßalten wirb. Läßt
titan baS fetter unter 20 cm herunterbrennen, fo löfeßt
es leießt auS, beoor alle brennbaren Seite ooüftänbig oer=
©rannt finb. ©3 jeigett fidß bann bie gleidßen StücE»

ftänbe, toie oben erwäßtit.
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gesetzgebung, zur Regelung des Submissionswesens u. a. m.
und verbreitet sich ausführlich über die Wirtschaftspolitik
und die wirtschaftlichen Maßnahmen.

Schweizerischer Gewerbeverband. Die Jahres-
Versammlung des Schweizerischen Gewerbeverbandes
in Thalnkil, am 20. Juni, war von 236 Delegierten
ails 136 Sektionen besucht. Das schweizerische Volks-
wirtschaftsdepartement und 13 Kantonsregierungen ließen
sich vertreten. Unter dem Vorsitz von Nationalrat Dr.
Tschumi (Bern) wurden die geschäftlichen Traktanden
rasch abgewickelt. Als nächster Versammlungsort wurde
unter fünf Bewerbern Chur gewählt, und das Traktan-
dîna Obligator!»,,, der „Gewerbe-Zeitung" verschoben.
Die Beitragspflicht der Sektionen wurde um 100 "/o er-
höht. Auf das Referat von Dr. Cagianut, Präsident
des Schweizerischen Baumeisterverbandes, soll dem Zen-
tralvorstand Vollmacht erteilt werden, zu den Maßnahmen
des Bundes und der Kantone zur Behebung der Arbeits-
losigkeit und Bekämpfung der Wohnungsnot Stellung
zu nehmen. Die Regelung des Submissionswesens durch
den Bund geht nach einem Referat von Nationalrat
Schirm er einer befriedigenden Lösung entgegen. Sekre-
tär Krebs berichtete über den Stand der Gewerbegesetz-
gebung und über die Herausgabe eines Jahrbuchs für
Handwerk und Gewerbe. Die Versammlung stimmte zu.
Gegen die Einführung der 48-Stundenwoche in den Ge-
werben soll entschieden opponiert werden. Die an der
Basler Delegierte,iversam»,lung diesbezüglich gefaßte Re-
solution wurde bestätigt. Die preisgekrönten Entwürfe
für ein Meisterdiplom werden als ungenügend befunden,
und es soll eiil Künstler mit einem neuen Entwurf beauf-
tragt werden.

Direktor Kurer hielt ein interessantes Referat über
die Wiederbelebung des Fremdenverkehrs. Der Gewerbe-
verband wird diesbezügliche Maßnahmen energisch unter-
stützen. Die Tätigkeit der Zentralleitung in Sachen Zoll-
tarifrevision wurde nach einem Referat von Sekretär
Galeazzi gutgeheißen. Regierungsrat Tobler (Zürich)
besprach in längerem Votum die künftige Wirtschafts-
Politik des Mittelstandes. Nach vierstündigen VerHand-
lungen konnte die fruchtbringende Tagung geschlossen
werden.

Zuttleilungzmîî».
Eine Gewerbeausstellung in Luzern. An der von,

Gewerbeverband der Stadt Luzern einberufenen Ver-
sammlung zur Besprechung der Frage der Veranstaltung
einer Gewerbeausstellung in Luzern nahmen Vertreter
des Regierungsrates, des Stadtrates und eine große
Zahl von Gewerbe- und Handeltreibenden und Indu-
striellen aus Stadt und Kanton teil.

Die Versammlung entschied sich sozusagen einstimmig
prinzipiell für die Durchführung einer zentralschwei-
zerischen Gewerbeausstellung, und zwar soll sie,
da das Jahr 1921 dafür nicht günstig erscheint, zu der
Zeit erfolgen, da die wirtschaftlichen Verhältnisse ihr Ge-
lingen garantieren. Mit der Durchführung wurde der
städtische Gemerbeverband betraut, der ja auch die Jni-
liative dazu ergriffen hat.

Gewerbeausstellung Schönenwerd. Der Hgnd-
werker- und Gewerbeverband hat beschlossen, nächstes

Frühjahr eine Gewerbeausstellung zu veranstalten.

Eine Freiäinter Gewerbeausstellung. Der Habd-
werker- und Gewerbeverein Wohlen beschloß die Ver-
anstaltung einer Freiämter Gewerbeausstellung im kom-
wenden Jahre in Aussicht zu nehmen. Zur Durchfüh-
rung wird bereits eine rege Tätigkeit entfaltet, um die
Mitarbeit von Handel und Gewerbe und der gesamten

Bevölkerung zu gewinnen. An einer günstigen Auf-
nähme ist in der aufstrebenden und industriell gut florie-
renden Metropole der Strohindustrie nicht zu zweifeln.
In den nächsten Tagen wird eine außerordemliche Gene-
ralversammlung des Handwerker- und Gewerbevereins
einberufen, die darüber zu entscheiden hat.

vre»»>äl»l-0mokgimg.
Zur Kohlenversorgung teilt das Amt für Brenn-

stoffversorgung des Kantons Zürich mit: Die
Aussichten für Bezüge von Hausbrandkohlen aus dem
Saargebiet, der Ruhr, und aus Belgien sind immer noch
sehr unbefriedigend. Namentlich unser Hauptheizmate-
rial, der Ruhrkoks, bleibt so ziemlich aus. Nachdem
wir uns während der Kriegsjahre leidlich durchschlagen
konnten, hat es nun, yach Friedensschluß, den Anschein,
noch weit schlimmer zu werden. Es war nicht möglich,
das am 31. Dezember 1919 abgelaufene deutsch-schwei-
zerische Wirtschaftsabkommen zu erneuern; allerdings be-
stehen Hoffnungen, die eine baldige Erneuerung erwarten
lassen. Die im günstigsten Falle noch auf die zukünf-
tige Heizzeit zu erwartenden Lieferungen werden jedoch
kaum imstande sein, unsere Lage merklich zu verbessern.
In erster Linie wird darnach zu trachten sein, daß die
Lieferungen von Nnion-Briketten endlich wieder aufge-
nommen werden, nachdem die Zufuhren in diesen, Ar-
tikel seit Ende letzten Jahres gänzlich aufgehört haben.

Die schweizerische Kohlengenossenschaft mußte, ge-
zwungen durch die Verhältnisse, Einkäufe aus Übersee-
ischen Produktionsgebieten abschließen. Wir stehen des-
halb neuerdings vor der Tatsache, daß uns Amerika
den Hauptteil der Kohlen für das laufende Heizjahr lie-
fern wird, wie dies auch letztes Jahr der Fall war.
Da auf Kokszufuhren nicht bestimmt gerechnet werden
kann, ist der zurzeit in größern Sendungen eintreffende
amerikanische Anthrazit als geeignetster Brenn-
stoff an Stelle von Koks zu bewerten. Wir erachten es
deshalb als augezeigt, den Verbrauchern von Hausbrand-
kohlen einige Wegleitungen in bezug auf die Verwen-
dung dieser, für uns vollständig neuen amerikanischen
Kohlensorte, zu geben. Wie schon so oft, müssen wir
auch auf diesem Gebiete „umlernen" und die Bedienung
unserer Heizeinrichtungen den vorhandenen Kohlen an-
passen. Der amerikanische Anthrazit eignet sich beson-
ders zur Feuerung in Zentralheizungsanlagen
und gewöhnlichen Dauerbrandöfen. Er ist
schwerer und härter als Anthrazit aus Belgien und Eng-
land und brennt weniger leicht an als diese Sorten.
Es ist zu empfehlen: 1. Beim Anfeuern mit Holz nicht
zu sparen und vor Einschütten des Anthrazits eventuell
noch Torf zuzulegen. 2. Es ist für guten Zug zu sor-
gen, bis der- Anthrazit richtig in Brand ist. 3. Befin-
det sich die Anthrazitfüllung in Brand, so kann ohne
Gefahr, daß das Feuer ausgeht, die Luftzufuhr während
längerer Zeit abgesperrt werden, das heißt die Aschen-
türe dicht geschlossen werden. Der amerikanische An-
thrazit hinterläßt in der Regel keine Schlacken, hinge-
gen bisweilen noch nicht durchgebrannte Stücke. Diese
zeigen einen Überzug von weißlicher oder gelblicher Asche
und lassen sich zum Teil wieder verwenden. Der ameri-
kanische Anthrazit kann auch in gewöhnlichen Zim-
meröfen verwendet werden, am vorteilhaftesten in
kleiner Körnung. Auch hier ist beim Anfeuern guter
Zug notwendig. Wichtig ist, daß die Schichthöhe dau-
ernd auf mindestens 20—30 em gehalten wird. Läßt
man das Feuer unter 20 em herunterbrennen, so löscht
es leicht aus, bevor alle brennbaren Teile vollständig ver-
brannt sind. Es zeigen sich dann die gleichen Rück-
stände, wie oben erwähnt.


	Ausstellungswesen

